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Hinweise für den Leser 

Prüfungsfeststellungen sind in diesem Bericht mit  gekennzeichnet.  

Prüfungsfeststellungen, zu denen eine Stellungnahme der Verwaltung erforderlich ist, sind 

mit  gekennzeichnet.  

Aufgrund von Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen der dargestellten 

Zahlenwerte auftreten. 
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1. Allgemeines 

 Prüfungsauftrag / -umfang 

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 155 Abs. 1 i. V. m. § 156 NKomVG. Die 

Jahresabschlussprüfung wurde entsprechend § 156 Abs. 1 NKomVG vorgenommen und 

erstreckte sich auf die mit dem Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen 

 Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen, 

 Ergebnisrechnung, 

 Finanzrechnung, 

 Bilanz, 

 Anhang sowie die Anlagen zum Anhang (§ 128 Abs. 3 NKomVG). 

Bei der Prüfung waren neben den Vorschriften des NKomVG auch die Vorschriften der 

KomHKVO zu berücksichtigen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Un-

richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-

keit des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 

in der Buchführung im Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen überwie-

gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 

Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 

 Prüfungsunterstützung 

Die Gemeinde stellte alle angeforderten Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilte 

alle erbetenen Auskünfte. 

2. Grundsätzliche Feststellungen 

Die Prüfung hat sich gemäß § 156 Abs. 1 Ziffer 3 NKomVG auch darauf zu erstrecken, ob 

nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden 

Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist. Insge-

samt ist festzustellen, dass der Haushalt 2021 der Gemeinde wirtschaftlich geführt wurde.  

 Vorangegangene Prüfung 

2.1.1 Jahresabschluss Vorjahr 

Zusammen mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 erfolgte die Prüfung 

des Jahresabschlusses 2020 überwiegend im Zeitraum vom 22.11.2021 bis 22.02.2022. 

Der Schlussbericht wurde auf den 29.07.2022 datiert und der Gemeinde am 02.08.2022 

zugeleitet. Die geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 wurden am 

29.09.2022 durch den Rat der Gemeinde beschlossen. Die Entlastung wurde jeweils er-

teilt.  

Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 wurden im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück 

vom 15.03.2023 veröffentlicht und vom 20. bis 28.03.2023 öffentlich ausgelegt. 
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 Vergabewesen 

Es wurde keine gesonderte Prüfung der Vergaben im Rahmen der Jahresabschlussprü-

fung 2021 durchgeführt.  

Es wurde jedoch festgestellt, dass die Prüfungsbemerkungen zum Vergabewesen aus 

den Vorjahren zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht vollständig ausgeräumt wurden. Ins-

besondere sind für ständig wiederkehrende Tätigkeiten, wie Ausbesserungsarbeiten an 

Straßen und Wegen, weiterhin keine Rahmenverträge im Zuge einer öffentlichen Aus-

schreibung abgeschlossen worden. Dies ist künftig nachzuholen. 

 Steuerung 

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 

und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung hat die Gemeinde Bad Rothenfelde ge-

mäß § 21 KomHKVO nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere eine Kosten- und 

Leistungsrechnung sowie ein Controlling einzurichten. Des Weiteren sollen Ziele, Kenn-

zahlen und ein Berichtswesen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrol-

le des Haushalts gemacht werden. 

 Eine umfassende Steuerung mit den o. g. Punkten wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht eingerichtet. Es fehlt an messbaren Produktzielen im Haushaltsplan (Kennzahlen) 

und ein ausreichendes unterjähriges Berichtswesen. Zwar hat die Kommune in den letz-

ten Jahren erste Ansätze unternommen. Diese sollten jedoch intensiviert werden. 

 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Anhangs 

Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses erfolgte am 

01.12.2022 durch den Bürgermeister. 

 Der Jahresabschluss wurde somit nicht fristgerecht gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG in-

nerhalb von 3 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt. 

Der vorgelegte Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und sonstigen 

Aufzeichnungen entwickelt. Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen Anlagen und Er-

läuterungen. 

3. Haushaltswirtschaft 

 Haushaltssatzung 

Der Rat der Gemeinde beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in 

seiner Sitzung vom 11.03.2021.  

 Damit erfolgte der Beschluss nicht mehr fristgerecht zur Vorlage an die Kommunalauf-

sichtsbehörde, die gemäß § 114 Abs. 1 S. 2 NKomVG spätestens einen Monat vor Beginn 

des Haushaltsjahres erfolgen sollte. 

Die Verkündung der Haushaltssatzung erfolgte ordnungsgemäß. Die Auslegung erfolgte 

vom 25.05.2021 bis zum 02.06.2021. Die Haushaltssatzung trat am 03.06.2021 in Kraft. 
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Der Ergebnishaushalt wies folgende Erträge und Aufwendungen aus: 

Ergebnishaushalt 
ordentliche Erträge i. H. v. 14.047.700,00 € 

ordentliche Aufwendungen i. H. v. 14.816.100,00 € 

außerordentliche Erträge i. H. v. 0,00 € 

außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 0,00 € 

Tabelle 1: Ergebnishaushalt 

Die ordentlichen Aufwendungen überstiegen die ordentlichen Erträge im Ergebnishaus-

halt. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden. Die Ertrags-

kraft der Gemeinde reichte entsprechend nicht aus, um die Aufwendungen im laufenden 

Haushaltsjahr zu decken (planerischer Fehlbetrag). 

Der Finanzhaushalt wies folgende Ein- und Auszahlungen aus: 

Finanzhaushalt 
Einzahlungen i. H. v. 14.262.000,00 € 

Auszahlungen i. H. v. 16.767.100,00 € 

Tabelle 2: Finanzhaushalt 

Die Auszahlungen überstiegen die Einzahlungen im Finanzhaushalt. Der im Sinne einer 

dauernden Leistungsfähigkeit anzustrebende Haushaltsausgleich konnte den Festsetzun-

gen des Finanzhaushalts entsprechend nicht erreicht werden. Die Finanzkraft der Ge-

meinde reichte danach nicht aus, um die Auszahlungen des Haushaltsjahres zu decken. 

Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine Festsetzungen von Krediten für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigungen wurden in der 

Haushaltssatzung 2021 nicht veranschlagt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte 

Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 2.240.000,00 €. 

 Genehmigung 

Die Haushaltssatzung erging für den Kernhaushalt genehmigungsfrei. Die Kommunalauf-

sichtsbehörde hat die Genehmigungsfreiheit am 29.04.2021 festgestellt. 

 Nachtragshaushaltssatzung/en 

Im Haushaltsjahr 2021 erließ die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung. Der Nach-

trag wurde mit Datum vom 07.10.2021 beschlossen und umfasste folgende Änderungen: 

Nachtragshaushalt 

Bezeichnung Veränderung Nachtragshaushalt 

Ordentliche Erträge 464.400,00 € 14.512.100,00 € 

Ordentliche Aufwendungen 301.800,00 € 15.117.900,00 € 

Außerordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 

Außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 

Summe der Einzahlungen 492.800,00 € 14.754.800,00 € 

Summe der Auszahlungen 1.246.500,00 € 18.013.600,00 € 

Tabelle 3: Nachtragshaushalt 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde geändert auf 600.000,00 €. 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite blieb unverändert bei 2.240.000,00 €.  
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In Bezug auf den Kernhaushalt war auch die Nachtragshaushaltssatzung genehmigungs-

frei. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat dies mit Schreiben vom 04.11.2021 festgestellt. 

 Liquiditätskredite 

Die Gemeinde nahm im gesamten Haushaltsjahr 2021 keine Liquiditätskredite in An-

spruch. 

 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen benötigt. 

 Haushaltssicherung 

Im Prüfungsjahr war ein planerischer Fehlbetrag vorhanden. Der Fehlbetrag kann jedoch 

mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet bzw. nach der mittelfristigen Ergeb-

nis- und Finanzplanung in Folgejahren ausgeglichen werden. 

4. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 

 Bilanz - Allgemeines 

Es besteht Bilanzidentität, da die Werte der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit den 

Werten der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. Der Grundsatz der Einzelbe-

wertung wurde beachtet. Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen 

wurden zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet. Die Gemeinde bewertete 

nach dem Vorsichtsprinzip. Die angesetzten Werte sind nachvollziehbar.  

Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden 

beachtet. 

 Bilanz - Aktiva 

Alle Bilanzpositionen zur Aktiva wurden vollständig nachgewiesen. 

Aktiva 

 31.12.2020 31.12.2021 
Veränderung 

(absolut) 
Veränderung 

Immaterielles Vermögen 1.354.100,45 € 1.802.755,37 € 448.654,92 € 33,1 % 

Sachvermögen 27.635.113,35 € 27.987.840,98 € 352.727,63 € 1,3 % 

Finanzvermögen 9.891.163,32 € 9.355.226,61 € -535.936,71 € -5,4 % 

Liquide Mittel 3.531.155,37 € 2.625.194,49 € -905.960,88 € -25,7 % 

Aktive Rechnungsab-

grenzung 
84.609,29 € 273.559,13 € 188.949,84 € 223,3 % 

Bilanzsumme 42.496.141,78 € 42.044.576,58 € -451.565,20 € -1,1 % 

Tabelle 4: Aktiva 

4.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Die Anlagenübersicht als nachvollziehbare Unterlage über die Veränderung von immate-

riellen Werten war vorhanden. 

Die Gemeinde berücksichtigte, dass nur immaterielle Vermögensgegenstände, deren 

Nutzung zeitlich begrenzt ist, einer Abschreibung unterliegen. 
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4.2.2 Sachvermögen (Allgemeines) 

Die Sachanlagen wurden vollständig erfasst. Hierbei war die Erfassung der Sachanlagen 

belegt und nachvollziehbar. 

Das Sachvermögen der Gemeinde Bad Rothenfelde wird im Berichtsjahr mit insgesamt 

27.987,8 T€ bilanziert. Dies entspricht ca. 66,5 % der Bilanzsumme. Insgesamt erhöht 

sich das Sachvermögen im Berichtsjahr um 352,7 T€.  

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine zu aktivierenden Eigenleistungen erbracht. 

Insgesamt stimmten die ausgewiesenen Abschreibungen auf das Sachvermögen mit den 

Angaben der Anlagenübersicht überein. 

4.2.2.1 Abschreibung 

Für die Abschreibung der zeitlich begrenzten Sachanlagen wurde die lineare Methode 

gewählt. 

Die Zugänge des Anlagevermögens wurden nicht durchgängig korrekt aktiviert. Dies hat 

insbesondere Auswirkungen auf die Ermittlung der Abschreibung (bzw. Auflösung der kor-

respondierenden Sonderposten). 

Betroffen ist im Berichtsjahr insbesondere die Komplettsanierung der heristo-Sporthalle, 

die mit Datum vom 16.02.2021 als eigene Anlage aktiviert wurde und zum Bilanzstichtag 

einen Buchwert von rd. 774 T€ aufweist. Da hierfür ein Zuschuss des Landes in anteiliger 

Höhe über 350.815,00 € mit Förderbescheid vom 22.10.2020 zugesagt wurde, sind die 

Sanierungskosten nach § 47 Abs. 3 Satz 4 KomHKVO grundsätzlich aktivierungsfähig. 

Die Auszahlungen für die Sanierung der Sporthalle wurden nicht der ursprünglichen Anla-

ge zugerechnet. Gemäß § 49 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO ist aber zu prüfen, ob durch die 

aktivierungspflichtige Instandsetzung der Sporthalle eine Verlängerung der Nutzungsdau-

er der bestehenden Anlage entsteht. Da bei der neu aktivierten Anlage keine Nutzungs-

dauer angegeben wurde, erfolgte bis zum Prüfungszeitpunkt (Februar 2023) auch keine 

Abschreibung der aktivierten Instandhaltungskosten. Analog gilt dies auch für den Son-

derposten durch den erst in 2022 eingegangenen Zuschuss des Landes über rd. 351 T€, 

der aufgrund fehlerhafter Eingabe bislang ebenfalls nicht aufgelöst wurde. 

 Anlagevermögen, das einer Abnutzung unterliegt, sowie korrespondierende aufzulö-

senden Sonderposten sind mit Angabe einer Nutzungsdauer zu versehen. Soweit dies 

bisher versäumt wurde, ist die unterbliebene Abschreibung bzw. Auflösung unverzüglich 

nachzuholen. Bei der Aktivierung der Anlagen ist auch darauf zu achten, dass gemäß  

§ 49 Abs. 3 KomHKVO nur volle Monate bei der Abschreibung Berücksichtigung finden. 

Weitere Fälle, die zum Teil auch außerhalb des Berichtszeitraumes aktiviert wurden und 

noch zu korrigieren sind, wurden im Rahmen der Prüfung mit der Gemeinde im Einzelnen 

besprochen. 
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4.2.2.2 Inventur 

Die Gemeinde Bad Rothenfelde hat eine Inventurrichtlinie erlassen, die am 01.02.2022 in 

Kraft getreten ist. Um den Erfordernissen der §§ 39 ff KomHKVO künftig nachzukommen, 

soll neben der jährlichen Buchinventur nach § 40 Abs. 1 KomHKVO die körperliche Be-

standsaufnahme für Vermögensgegenstände, die in der Anlagenbuchhaltung verzeichnet 

und geführt werden, mindestens alle fünf Jahre durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind 

in elektronisch geführten Inventarlisten zu dokumentieren. 

Im Prüfungsjahr hat noch keine umfängliche körperliche Bestandsaufnahme stattgefun-

den. 

4.2.2.3 Anlagen im Bau 

Es wurden nur tatsächlich noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände als Anlagen 

im Bau ausgewiesen. 

Bei den Anlagen im Bau werden 204,4 T€ ausgewiesen. Dabei handelt es sich um das 

NLG Verfahren Nr. 951 nördlicher Mühlenweg (190,9 T€) sowie die Erweiterung der KiTa 

Löwenzahn (13,5 T€). 

4.2.2.4 Bestandsveränderungen 

Die Angaben der Ergebnisrechnung standen mit den buchmäßigen Veränderungen der 

Bestände in Einklang. 

4.2.3 Finanzvermögen 

4.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen sowie die Beteiligungen wurden zutreffend 

bilanziert. 

4.2.3.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 

Im Prüfungsjahr wurden Forderungen i. H. v. 1.590.450,44 € ausgewiesen. Die Forderun-

gen wurden entsprechend der Bilanzgliederung getrennt ausgewiesen. Insgesamt waren 

die Ursprungsbeträge und der Gesamtbetrag der jeweiligen Forderung korrekt erfasst.  

Dabei handelte es sich überwiegend um privatrechtliche Forderungen (1.192,0 T€), aus 

NLG-Verfahren. Daneben sind öffentliche rechtlichen Forderungen (366,8 T€) und Forde-

rungen aus Transferleistungen (31,6 T€) bilanziert. Insgesamt lag eine mit den Nachwei-

sen abstimmbare Forderungsübersicht vor, in der die vorgesehene Gliederungsform ein-

gehalten wurde und in der die entsprechenden Restlaufzeiten angegeben waren. 

Bei den unter sonstigen Vermögensgegenständen nachgewiesenen Vermögen i. H. v. 

1.751,1 T€, handelte es sich um Vermögensgegenstände, die nicht an anderer Stelle bi-

lanziell zu erfassen waren. 
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Die Bilanzposition beinhaltet den Bestand der von der Niedersächsischen Versorgungs-

kasse verwalteten Versorgungsrücklage (58,7 T€). Hauptbestandteile sind aber die Ver-

rechnungskonten mit den Bäderbetrieben und der Kurverwaltung. Dabei werden Darlehen 

an die Kurverwaltung bzw. den Bäderbetrieben zur Stützung der Liquidität bzw. kurzfristi-

gen Finanzbedarf zu decken. Aus den Verrechnungskonten mit den Bäderbetrieben und 

der Kurverwaltung ergeben sich entsprechende Rückforderungen der Gemeinde zum Bi-

lanzstichtag.  

Die ausgewiesenen Forderungen inklusive der Sonstigen Vermögensgegenstände ließen 

sich nicht uneingeschränkt mit den Sachkonten, den Personenkonten, bzw. den stich-

tagsbezogenen Saldenlisten abstimmen. Ursächlich dafür ist, dass die Zuordnung der 

Sachkonten im buchführenden System Infoma zu den einzelnen Bilanzpositionen (sog. 

Vermögensgliederungscodes) zum Teil fehlten bzw. nicht mit dem späteren Bilanzaus-

weis übereinstimmten.  

Grundsätzlich sollte sich die Bilanz unmittelbar aus der Buchführung ableiten oder ohne 

größeren Aufwand jederzeit nachvollzogen werden können.  

Da der bilanzielle Ausweis aber korrekt ist und prüfungsseitig nachvollzogen werden 

konnte, wird der Gemeinde empfohlen, durch entsprechende Umstellungen im Buchfüh-

rungssystem Infoma die Kontenzuordnungen künftig mit dem Ausweis in der Bilanz in 

Einklang zu bringen.  

4.2.4 Liquide Mittel 

Die liquiden Mittel wurden getrennt ausgewiesen. Alle erforderlichen Nachweise für die 

Einzelbestände lagen vor. 

Insgesamt stimmten die ausgewiesenen liquiden Mittel mit den bestehenden Konten 

(Endbestand der Zahlungsmittel lt. Finanzrechnung, Bankkonten und Barkasse) überein. 

4.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Bei den ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (273,6 T€) handelte es 

sich um Ausgaben, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber erst Aufwand 

für eine bestimmte Zeit danach darstellten. Die einzelnen Posten waren hinsichtlich der 

Verteilung/Abgrenzung des Aufwands nachvollziehbar. Größtenteils handelte es sich um 

vorgezogene Zahlungen an die Kindergärten für den Monat Januar 2022. Eine Erläute-

rung der Posten im Rechenschaftsbericht fehlte jedoch (sh. Prüfbemerkung bei 4.11). 

 Bilanz - Passiva 

Alle Bilanzpositionen der Passiva wurden vollständig nachgewiesen. 

Passiva 

 31.12.2020 31.12.2021 
Veränderung 

(absolut) 
Veränderung 

Nettoposition 33.695.820,75 € 33.441.913,32 € -253.907,43 € -0,8 % 

Schulden 3.989.143,63 € 3.279.400,91 € -709.742,72 € -17,8 % 

Rückstellungen 4.804.977,40 € 5.297.175,34 € 492.197,94 € 10,2 % 

Passive Rechnungs-

abgrenzung 
6.200,00 € 26.087,01 € 19.887,01 € 320,8 % 

Bilanzsumme 42.496.141,78 € 42.044.576,58 € -451.565,20 € -1,1 % 

Tabelle 5: Passiva (NP)  
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4.3.1 Nettoposition 

Die verschiedenen Kapitalarten wurden entsprechend den vorgeschriebenen Bilanzpositi-

onen getrennt ausgewiesen. 

4.3.2 Rücklagen 

Die festgestellten Jahresergebnisse der Vorjahre (2018-2020) wurden in Ausführung des 

Ratsbeschlusses vom 29.09.2022 korrekt in die Rücklagen übernommen. 

4.3.3 Jahresergebnis 

Das Jahresergebnis wurde mit der Ergebnisrechnung übereinstimmend ausgewiesen. 

4.3.4 Sonderposten 

Die Bilanz wies zweckgebundene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögens-

gegenstände aus. Gemäß den Vorschriften erfolgte keine Verrechnung von Zuwendungen 

mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten.  

 Die Sonderposten bei den Zuweisungen/Zuschüssen wurden nicht in allen Fällen auf-

gelöst (vgl. auch Prüfbemerkung bei 4.2.2.1). Der Zuschuss des Landkreises aus dem 

Fonds "bezahlbarer Wohnraum und städtebauliche Entwicklung" i. H. v. 75 T€ wurde be-

reits 2020 passiviert, aber seitdem nicht aufgelöst. Auf die Prüfungsbemerkung aus dem 

Schlussbericht 2020 wird Bezug genommen. Es wird eine Nutzungsdauer analog zum er-

worbenen Gebäude "Am Mühlenbach 9" empfohlen. 

4.3.5 Schulden 

Den ausgewiesenen Schulden standen entsprechende Verpflichtungen gegenüber. Der 

Grundsatz der vollständigen Ausweisung der Schulden wurde beachtet. 

4.3.5.1 Geldschulden 

Die ausgewiesenen Schulden wurden korrekt mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Bad Rothenfelde keine Kredite aufgenommen. 

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen der Jahre 2017 bis 2021 aufgezeigt: 
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Abbildung 1: Entwicklung der Kreditschulden 

 
Die Graphik zeigt, dass sich die Verschuldung der Gemeinde Bad Rothenfelde (Kern-

haushalt) in den letzten Jahren kontinuierlich auf niedrigem Stand bewegt hat.  

Einen Überblick über die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (berücksichtigt wer-

den ausschließlich die Investitionskredite der Gemeinde) vermittelt die nachstehende Auf-

stellung: 

Jahr 
Schulden  

in T€ 
Einwohner 

Stand 31.12. 

Pro-Kopf- 
Verschuldung 

in €/Einw. 

Landes- 
durchschnitt *) 

in €/Einw. 

2017 1.966,0 8.220 239 831 

2018 1.805,7 8.317 217 921 

2019 2.161,4 8.470 255 867 

2020 2.369,7 8.391 282 929 

2021 2.182,6 8.477 257 967 

Abbildung 2: Pro-Kopf-Verschuldung 

*) bei Einheitsgemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern in Niedersachsen (Quelle: Landesamt für 

Statistik). Zu beachten ist, dass der vorstehende Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung mit den Landesdurch-

schnittswerten insoweit begrenzt aussagekräftig ist, dass die jährliche Schuldenstatistik des Landes Nieder-

sachsen keine Unterscheidung dahingehend trifft, ob und in welchem Umfang einzelne Aufgabenbereiche 

ausgegliedert sind oder nicht, bzw. inwieweit es sich um rentierliche Schulden handelt. 

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Bad Rothenfelde lag in den Haushaltsjahren 

2017 bis 2021 recht deutlich unter dem durchschnittlichen Schuldenstand von Kommunen 

vergleichbarer Größenordnung in Niedersachsen (aktuell bei rd. 27 %). Dies ist sehr posi-

tiv zu bewerten.  
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4.3.6 Rückstellungen 

Soweit notwendig wurden die Rückstellungen für Verbindlichkeiten gebildet, die dem 

Grunde nach zu erwarten, deren Höhe und/oder Fälligkeit aber noch ungewiss waren. 

Dabei waren die Rückstellungen jeweils getrennt nach der vorgesehenen Gliederung 

ausgewiesen. 

Es wurden zum 31.12.2021 Rückstellungen i. H. v. 5.297,2 T€ gebildet und entsprechend 

in der Bilanz ausgewiesen.  

Insgesamt waren die Rückstellungen als auskömmlich anzusehen. 

4.3.6.1 Personal 

Im Prüfungsjahr waren mit Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammenhängen-

de Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten zu bilden (z. B. Pensions-, Beihilfe-, Ur-

laubs-, Mehrarbeitsrückstellungen). Für alle Arbeitnehmenden waren Arbeitszeitkonten 

vorhanden. 

Die Berechnungsgrundlagen für die Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wurden 

aufeinander abgestimmt. Ab 2020 wurden für die Berechnung 204 Arbeitstage berück-

sichtigt. Die Bildung von Pensionsrückstellungen war erforderlich, weil der Versorgungs-

anspruch auch bei Zwischenschaltung einer Versorgungskasse gegen den Dienstherrn 

gerichtet bleibt.  

Laut Berechnung der Nds. Versorgungskasse (NVK) vom 19.09.2022 betrug der Barwert 

der Pensionsrückstellung zum 31.12.2021 für die Gemeinde Bad Rothenfelde 3.974,0 T€. 

Für die Bildung der Beihilferückstellung war für das Jahr 2021 ein Hebesatz i. H. v 16,3 % 

des Barwertes der Pensionsrückstellung anzuwenden. Daraus ergibt sich ein Rückstel-

lungsbedarf i. H. v. 647,7 T€. 

 Die Gemeinde Bad Rothenfelde bilanziert die Pensionsrückstellung mit 4.012,4 T€ und 

damit abweichend zur Berechnung der NVK (+ 38,4 T€). Auch die Beihilferückstellung 

i. H. v. 634,4 T€ wurde abweichend gebildet, ohne dass dies im Rechenschaftsbericht er-

läutert wurde. Soweit von den Vorgaben der NVK-Berechnung abgewichen wird, so sind 

diese nachvollziehbar zu begründen.  

4.3.6.2 Finanzausgleich 

Es wurden Rückstellungen für den Finanzausgleich in angemessener Höhe gebildet. 

4.3.6.3 Prüfungskosten 

Die Gemeinde nahm die Kalkulationen über die Kosten der Prüfung korrekt und ausrei-

chend vor. 
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 Ergebnisrechnung 

Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 

 

Ergebnisse des 

Vorjahres 

2020 

Ergebnisse des 

Haushaltsjahres 

2021 

Ansätze des 

Haushaltsjahres 

2021 

Plan / Ist 

-Vergleich 

ordentliche Erträge 14.768.665,09 € 14.904.110,55 € 14.512.100,00 € 392.010,55 € 

ordentliche Aufwendungen 14.053.970,45 € 15.061.023,98 € 15.117.900,00 € -56.876,02 € 

ordentliches Ergebnis 

Jahresüberschuss (+)/ 

Jahresfehlbetrag (-) 

714.694,64 € -156.913,43 € -605.800,00 € 448.886,57 € 

außerordentliche Erträge 963.286,85 € 380.085,00 € 0,00 € 380.085,00 € 

außerordentliche Aufwen-

dungen 
0,00 € 3,00 € 0,00 € 3,00 € 

außerordentliches Ergebnis 963.286,85 € 380.082,00 € 0,00 € 380.082,00 € 

Jahresergebnis 

Überschuss (+)/ 

Fehlbetrag (-) 

1.677.981,49 € 223.168,57 € -605.800,00 € 828.968,57 € 

Tabelle 6: Ergebnisrechnung 

4.4.1 Allgemeines 

Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgte in der vorgeschriebenen Staffelform. Die 

Gliederung war korrekt. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen war gewährleistet. 

Das Bruttoprinzip und das Saldierungsverbot wurden beachtet. Für das Stetigkeitsprinzip 

kann festgestellt werden, dass dieses beachtet wurde. Dem Prinzip der Periodengerech-

tigkeit wurde Rechnung getragen. 

4.4.2 Ordentliches Ergebnis - Erträge 

Die Erträge bei den jeweiligen Positionen entsprachen den Erwartungen aufgrund der be-

stehenden gesetzlichen Regelungen bzw. vertraglichen Vereinbarungen. Gleichzeitig er-

folgte eine ordnungsgemäße Überwachung der Zahlungseingänge. Die Zuordnung der Er-

träge zu den jeweiligen Ertragskonten erfolgte korrekt. Die Rückzahlung zu viel eingegan-

gener Erträge wurde bei den entsprechenden Buchungsstellen abgesetzt. Die erhaltenen 

Zuwendungen wurden unmittelbar als Ertrag gebucht. 

Die geprüften Erträge der Gemeinde wurden rechtzeitig und vollständig erfasst. 

Im Übrigen ergab die Prüfung, dass 

 die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer aufgrund der in der Haus-

haltssatzung festgesetzten Hebesätze korrekt erhoben wurden, 

 die Auflösungserträge aus Sonderposten korrekt gebucht wurden, 

 die öffentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) korrekt ermittelt und 

nachgewiesen wurden, 

 die privatrechtlichen Leistungsentgelte korrekt ermittelt und nachgewiesen wurden, 

 die Angaben über Bestandsveränderungen in der Ergebnisrechnung mit den 

buchmäßigen Veränderungen der Bestände in Einklang standen, 

 die Zuordnung zu sonstigen ordentlichen Erträgen zutreffend erfolgte, 

 die Zinserträge in voller Höhe (brutto) ausgewiesen wurden. 
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4.4.3 Ordentliches Ergebnis - Aufwendungen 

Die Aufwendungen bei den jeweiligen Positionen entsprachen den Erwartungen aufgrund 

der bestehenden gesetzlichen Regelungen bzw. vertraglichen Vereinbarungen. Der 

Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurde beachtet. 

Die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgte zutreffend. Der 

erfolgswirksame Erhaltungsaufwand wurde dabei zutreffend von dem aktivierungspflichti-

gen Herstellungsaufwand abgegrenzt. Eine vollständige Entrichtung der allgemeinen Um-

lagen (Kreisumlage) wurde vorgenommen. 

4.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

Bei den außerordentlichen Erträgen handelte es sich insbesondere um Erträge aus der 

Auflösung von Pensionsrückstellungen. 

 Finanzrechnung 

Zusammenfassung der Finanzrechnung 

 
Ergebnisse des 

Vorjahres 2020 

Ergebnisse des 

Haushaltsjahres 

2021 

Ansätze des 

Haushaltsjahres 

2021 

Plan / Ist- 

Vergleich 

Einzahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit 
13.409.210,62 € 13.514.797,56 € 13.948.600,00 € -433.802,44 € 

Auszahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit 
11.706.262,70 € 12.561.429,80 € 13.979.000,00 € -1.417.570,20 € 

Saldo aus laufender Ver-

waltungstätigkeit 
1.702.947,92 € 953.367,76 € -30.400,00 € 983.767,76 € 

Einzahlungen für Investiti-

onstätigkeit 
105.050,88 € 80.059,75 € 806.200,00 € -726.140,25 € 

Auszahlungen für Investiti-

onstätigkeit 
883.971,59 € 2.003.986,77 € 3.835.700,00 € -1.831.713,23 € 

Saldo aus Investitionstätig-

keit 
-778.920,71 € -1.923.927,02 € -3.029.500,00 € 1.105.572,98 € 

Finanzmittel-Überschuss/ 

-Fehlbetrag 
924.027,21 € -970.559,26 € -3.059.900,00 € 2.089.340,74 € 

Einzahlungen aus Finan-

zierungstätigkeit 
400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Auszahlungen aus Finan-

zierungstätigkeit 
211.591,87 € 232.057,55 € 198.900,00 € 33.157,55 € 

Saldo aus Finanzierungstä-

tigkeit 
188.408,13 € -232.057,55 € -198.900,00 € -33.157,55 € 

Finanzmittelbestand 1.112.435,34 € -1.202.616,81 € - - 

haushaltsunwirksame Ein-

zahlungen 
4.709.099,25 € 3.173.797,96 € - - 

haushaltsunwirksame Aus-

zahlungen 
4.790.295,35 € 2.877.142,03 € - - 

Saldo aus haushaltsun-

wirksamen Vorgängen 
-81.196,10 € 296.655,93 € - - 

Anfangsbestand an Zah-

lungsmitteln zu Beginn des 

Jahres 

2.499.916,13 € 3.531.155,37 € - - 

Endbestand an Zahlungs-

mitteln (Liquide Mittel am 

Ende des Jahres) 

3.531.155,37 € 2.625.194,49 € - - 

Tabelle 7: Finanzrechnung (ohne Haushaltsreste aus Vorjahren) 

Sämtliche Ein- und Auszahlungen wurden vollständig, getrennt voneinander, entspre-

chend der Gliederung und in Staffelform sowie in den vorgeschriebenen Kontengruppen 

ausgewiesen. Die vorgeschriebene Ordnung für die Darstellung der eingegangenen Ein-

zahlungen und geleisteten Auszahlungen wurde durchgängig eingehalten.  
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 Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind einige Buchungen nicht korrekt in 

der Finanzrechnung ausgewiesen. So sind sämtliche Auszahlungen für Baumaßnahmen 

bei der Position „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ zugeordnet. Ursächlich dafür 

ist auch hier die nicht korrekte Zuordnung von Bilanzkonten zur Finanzrechnung. Dies ist 

für die Zukunft zu korrigieren. 

Im Übrigen ist für die Darstellung der Finanzrechnung festzuhalten, dass 

 der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow), 

 der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, 

 der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag, 

 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, 

 der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen, 

 der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn und Ende des Jahres 

jeweils korrekt dargestellt wurden. 

Das Saldierungsverbot wurde nach den Erkenntnissen dieser Prüfung beachtet. 

Insgesamt stimmte das Ergebnis der Finanzrechnung mit der aktivierten Bilanzposition „li-

quide Mittel“ überein. 

 Anhang 

Der Anhang enthielt alle erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und der 

Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben. 

Die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen wurden der Gliede-

rung nach der KomHKVO entsprechend ausgewiesen und den Haushaltsansätzen ge-

genübergestellt. 

Zur Vergleichbarkeit mit Vorjahren wurden mit Vorjahresbeträgen der Ergebnisrechnung, 

der Finanzrechnung und/oder der Bilanz vergleichbare aktuelle Beträge angegeben und 

erläutert. 

Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses waren ausreichend dargestellt. 

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren wie vorgesehen im 

Anhang angegeben und erläutert. 

 Anlagenübersicht 

Die erforderliche Anlagenübersicht lag vor. In dieser wurde der Stand jeweils zu Beginn 

und zum Ende des Haushaltsjahres angegeben. Der Nachweis des Vermögens der Ge-

meinde wurde in der Übersicht korrekt geführt. Insgesamt entsprach die Anlagenübersicht 

dem amtlichen Muster. 
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 Forderungsübersicht 

Die Forderungsübersicht war vorhanden. In dieser waren die Forderungen der Kommune 

gemäß der Bilanz vollständig dargestellt. Sie folgte in ihrer Gliederung der Bilanz. Gleich-

zeitig wurde jeweils der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlusstag angegeben. Die For-

derungen wurden mit Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der Restlaufzeit 

dargestellt. Insgesamt entsprach die Forderungsübersicht dem amtlichen Muster. 

 Schuldenübersicht 

Dem Anhang war die erforderliche Schuldenübersicht beigefügt. Darin wurden die Schul-

den der Kommune vollständig nachgewiesen. Die Schuldenübersicht entspricht dem nach 

§ 128 NKomVG und § 57 Abs. 3 KomHKVO vorgeschriebenen Muster. Es wurde jeweils 

der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres angegeben; gegliedert in 

Betragsangaben mit Restlaufzeiten. Insgesamt stimmten die Schuldenübersicht und die 

Werte der Bilanz überein. 

 Rückstellungsübersicht 

Die dem Anhang beizufügende Rückstellungsübersicht lag vor und stimmt mit dem Bi-

lanzausweis überein. 

 Rechenschaftsbericht 

 Der Rechenschaftsbericht enthielt nicht durchgängig alle erforderlichen Erläuterungen 

der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung. Es fehlen insbesondere Erläuterungen 

zu den Abweichungen bei der Investitionstätigkeit, zur Veränderung bzw. Zusammenset-

zung bei einigen Positionen (Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände, Sonstige 

Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten), sowie Gründe für die Übertragung von 

Haushaltsausgaberesten für die einzelnen Investitionen. 

 Haushaltsreste 

Alle in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste wurden einzeln in einer Übersicht 

dem Anhang des Jahresabschlusses beigefügt. Im Ergebnishaushalt wurden keine Er-

mächtigungen für Aufwendungen übertragen. 

Für die von der Gemeinde Bad Rothenfelde gebildeten Haushaltsreste für Auszahlungen 

für investive Zwecke lagen die rechtlichen Voraussetzungen dem Grunde und der Höhe 

nach vor. Die Gründe für die Übertragung sollten künftig detaillierter dargestellt werden. 

5. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 

 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Insgesamt wird ein Jahresüberschuss von 223.168,57 € ausgewiesen.  

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Rothenfelde ist auf Grundlage dieses 

Jahresabschlusses als gegeben anzusehen.  
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 Zusammenfassung 

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus den Büchern entwi-

ckelt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des 

Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabewe-

sens ergab keine grundsätzlichen Feststellungen. Die Vermögenswerte waren richtig und 

vollständig nachgewiesen. 

Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbe-

richt sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben. 

Die Prüfung ergab, dass die Gemeinde die Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchfüh-

rung berücksichtigte. 

Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden den kommunalen und den analog 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften entsprechend aufgestellt. 

Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen Anlagen. 
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6. Erklärung des Rechnungsprüfungsamtes 

Der Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Bad Rothenfelde ist nach den gesetzlichen 

Bestimmungen geprüft worden. Im Schlussbericht sind die wesentlichen Prüfungsergeb-

nisse dargelegt. Insgesamt ist festzustellen, dass 

 der Haushaltsplan eingehalten wurde, 

 die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechne-

risch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind, 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlun-

gen des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und 

Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der 

gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde und 

 das Vermögen richtig nachgewiesen ist. 

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Die Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung sind beachtet worden. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der 

Gemeinde entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Haus-

haltsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Finanz- und Vermögenslage, 

der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Bei den Er-

trägen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen wurde nach 

der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren. 

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes stehen die in diesem Schlussbericht dargelegten 

Prüfungsergebnisse einer Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 sowie einer 

Entlastung nicht entgegen. 

 
 
Osnabrück, 28.04.2023 

 

Rechnungsprüfungsamt 

des Landkreises Osnabrück 

 

   
Ralf Lauxtermann Ralf Hauptmeyer Anja Kastner 

Referatsleiter Prüfer Prüferin 
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7. Anlagen 

 Festsetzungen der Haushaltssatzung 2021 
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 Bilanz zum 31.12.2021 
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 Ergebnis- und Finanzrechnung 2021 

 

 

 

  



Schlussbericht zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Bad Rothenfelde 

Referat R - Landkreis Osnabrück - 04/2023 - 

 
23 

 

 

 

 

  



Schlussbericht zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Bad Rothenfelde 

Referat R - Landkreis Osnabrück - 04/2023 - 

 
24 

 

 

 


